
2008-12-04 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/388/2008/II 

Einreicher: Dezernentin für Finanzen 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 29.09.2008     

Ausschuss für Finanzen öffentlich 08.10.2008     
Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 08.10.2008     

Ausschuss für Finanzen öffentlich 15.10.2008     
Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 15.10.2008     

Stadtrat öffentlich 22.10.2008     
 
 
Titel: 
 
Konsolidierungspotential  des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau aus dem 
Gutachten von Rödl & Partner 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Errichtung einer Reinigungsservicegesellschaft im Städtischen Klinikum und die 
Nutzung des sich daraus ergebenden Umsatzsteuervorteils bzw. die Realisierung 
dieses finanziellen Vorteils durch andere Maßnahmen sowie die Nutzung 
vorhandener Reserven zur Deckung der Aufwendungen des betriebseigenen 
Kindergartens werden beschlossen. 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder 
Stellungnahmen: 

Gutachten von Rödl & Partner 
„Analyse der städtischen Beteiligungen der Stadt 
Dessau-Roßlau zu Konsolidierungspotenzialen für 
den städtischen Haushalt“ August 2008 

Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
Finanzbedarf/Finanzierung: 
 
 
 Einsparung im Haushalt in TEUR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aufwendungen des 
betriebseigenen 
Kindergartens 

349 349 349 349 349 349 349 349 349
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Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Dezernent 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
 
Die Gründung einer Reinigungsservicegesellschaft, die in der Vergangenheit an den 
nach Auffassung von Rödl & Partner nicht zutreffenden Bedenken der 
Rechtsaufsichtsbehörde gescheitert ist, sollte umgehend angegangen werden. Der 
sich aus der Nutzung einer Reinigungsservicegesellschaft ergebende 
Umsatzsteuervorteil, für den auf Grundlage der Zahlen des Jahres 2007 von jährlich 
191 TEUR ausgegangen wird, ist grundsätzlich im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung bei Beachtung der gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Mittelverwendungsvorschriften einsetzbar. 
Als gemeinnützigkeitsverträgliche Mittelverwendung kommt insbesondere in 
Betracht, dass das Klinikum die Aufwendungen für die betriebseigene 
Kindertagesstätte selbst trägt. Diese Aufwendungen belaufen sich nach den 
Planzahlen von 2008 auf jährlich 349 TEUR. Der Differenzbetrag in Höhe von 
158 TEUR wäre durch die Erschließung eigener Reserven des Klinikums zu erzielen. 
 
Aus der Übernahme der Aufwendungen für die betriebseigene Kindertagesstätte 
durch das Städtische Klinikum ergibt sich eine jährliche Entlastung des Haushaltes 
der Stadt in Höhe von 349 TEUR. 
 
 


